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Vorwort

Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um die im Wesentlichen unver­
änderte Druckfassung eines Gutachtens, das ich als Referent beim Parlamen­
tarischen Beratungsdienst des Landtags Brandenburg erstellt habe. Abge­
schlossen wurde es am 24. Juni 2024.

Der Leiter des Parlamentarischen Beratungsdienstes, Dr. Steffen Iwers, hat 
mit kritischen Nachfragen und wertvollen Hinweisen zum Gelingen des Gut­
achtens beigetragen. Den wissenschaftlichen Mitarbeitern des Parlamentari­
schen Beratungsdienstes und den Mitarbeiterinnen der Landtagsbibliothek 
danke ich für ihre vielfältige Unterstützung.

Für die Druckfassung habe ich stellenweise Belege aus Schrifttum und Ju­
dikatur aus der Zeit vor Abschluss des Gutachtens nachgetragen und, auch 
angeregt von Lesern der Erstfassung, vereinzelt inhaltliche Ergänzungen und 
sprachliche Präzisierungen vorgenommen. Davon abgesehen unterscheiden 
sich Druckfassung und Erstfassung nur in ihrer formalen Gestaltung.

Der Direktor des Landtags, Dr. Detlef Voigt, hat mein Vorhaben, das Gut­
achten als Monographie zu veröffentlichen, ohne Zögern unterstützt. Dem 
Verlag Duncker & Humblot danke ich für die Aufnahme des Werkes in die 
Reihe „Schriften zum Öffentlichen Recht“ und die angenehme Zusammen­
arbeit.

Potsdam, im Januar 2025	 Stefan Lenz
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Gutachtenauftrag

Der Parlamentarische Beratungsdienst wurde mit der Erstellung eines Gut­
achtens zu folgenden Fragen beauftragt:

„Inwiefern wäre die Durchführung einer integrierten Stichwahl statt einer separaten 
Stichwahl in den Kommunen in Brandenburg mit dem Grundgesetz und der Landes­
verfassung vereinbar? Bitte um Prüfung anhand der Modelle, die bei der Wahl der 
Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters in London, der Präsidentschaftswahl in 
Irland, der Unterhauswahl in Australien sowie den Wahlen in Alaska (ranked choice 
system) zum Einsatz kommen, sowie ggf. unter Einbeziehung weiterer vom Parla­
mentarischen Beratungsdienst als besonders relevant erachteter Modelle.
Wäre es verfassungsrechtlich möglich, das Verfahren der integrierten Stichwahl zu 
nutzen, während bei zeitgleich durchgeführten anderen Wahlen andere Wahlverfah­
ren genutzt werden?
Inwiefern könnte der Landesgesetzgeber es den Gemeinden, Landkreisen und kreis­
freien Städten freistellen, bei einer Bürgermeisterwahl, Landratswahl bzw. Oberbür­
germeisterwahl nach dem bisherigen Wahlsystem oder nach dem System der inte­
grierten Stichwahl zu verfahren?“



A. Verfassungsmäßigkeit der Einführung  
einer integrierten Stichwahl

I. Bestandsaufnahmen

Bevor das Gutachten die Frage beantwortet, ob die Einführung einer inte­
grierten Stichwahl mit dem Grundgesetz und der Landesverfassung vereinbar 
ist, unternimmt es eine Bestandsaufnahme des geltenden Rechts für die Wah­
len der Bürgermeister und Landräte in Brandenburg (1.), der wesentlichen 
Merkmale der vier auftragsgemäß zu beurteilenden Modelle (2.) sowie der 
deutschen juristischen Diskussion über Präferenzstimmsysteme (3.).

1. Wahl der Bürgermeister und Landräte in Brandenburg

Bürgermeister (ehrenamtliche, hauptamtliche, Oberbürgermeister)1 und 
Landräte werden unmittelbar von den Bürgern der Gemeinde2 bzw. des Land­
kreises nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt.3 Die Amtszeit der 
hauptamtlichen Bürgermeister, also auch der Oberbürgermeister, und der Land­
räte beträgt acht Jahre,4 die der ehrenamtlichen Bürgermeister lediglich fünf5. 

1  Bürgermeister ist der Oberbegriff. In amtsangehörigen Gemeinden ist er ehren­
amtlich tätig (§ 51 Abs. 1 S. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
[BbgKVerf]), in amtsfreien Gemeinden hauptamtlich (§ 53 Abs. 1 S. 2 BbgKVerf). Der 
stets hauptamtliche Bürgermeister in kreisfreien Städten heißt Oberbürgermeister (§ 53 
Abs. 4 S. 1 BbgKVerf).

2  Gemeinde ist der Oberbegriff. Städte sind Gemeinden (§ 1 Abs. 1 S. 4 BbgKVerf). 
Die Bezeichnung „Stadt“ führen diejenigen Gemeinden, denen sie nach bisherigem 
Recht zusteht oder verliehen wird (§ 9 Abs. 2 S. 1 BbgKVerf). Die Landesregierung 
kann sie Gemeinden verleihen, die nach Einwohnerzahl, Siedlungsform sowie ihren 
kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnissen städtischen Charakter haben (§ 9 Abs. 2 
S. 2 BbgKVerf). 

3  § 53 Abs. 2 S. 1 BbgKVerf; § 72 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über die Kommunal­
wahlen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz  – BbgK­
WahlG). Neben der BbgKVerf und dem BbgKWahlG regelt die Brandenburgische 
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) weitere Aspekte des Kommunalwahl­
rechts.

4  § 74 Abs. 1 S. 1 (i. V. m. § 83) BbgKWahlG.
5  § 73 Abs. 1 S. 1 BbgKWahlG.
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Jeder Wahlberechtigte (Bürger)6 hat eine Stimme.7 Gewählt ist, wer mehr als 
die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält (absolute Mehrheit) und 
dessen Stimmenanteil zugleich mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten 
ausmacht (Zustimmungsquorum).8 Erforderlich ist demnach eine „doppelt 
konstituierte Mehrheit“9. 

Die Wahl eines Bürgermeisters oder Landrats vollzieht sich in bis zu drei 
Schritten:

–– In der Hauptwahl (erster Wahlgang) stehen sämtliche zugelassenen Kandi­
daten zur Auswahl und müssen, um zum Bürgermeister bzw. Landrat ge­
wählt zu werden, die doppelt konstituierte Mehrheit erreichen. Wenn ein 
einziger Kandidat antritt, muss er mehr Ja- als Nein-Stimmen und zugleich 
die Stimmen von mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten auf sich 
vereinen.10

–– Erreicht von zwei oder mehr Kandidaten in der Hauptwahl niemand die 
nötige Mehrheit, so findet frühestens am zweiten, spätestens am fünften 
Sonntag danach eine Stichwahl (zweiter Wahlgang) unter den beiden Kan­
didaten statt, die bei der Hauptwahl die meisten Stimmen erhalten haben.11 
Bei Stimmengleichheit entscheidet nötigenfalls das Los, wer zur Stichwahl 
zugelassen wird.12 In der Stichwahl gewinnt, wer die doppelt konstituierte 
Mehrheit erreicht.13 

–– Erreicht auch in der Stichwahl niemand diese Mehrheit, so wählt die Kom­
munalvertretung, also die Gemeindevertretung oder der Kreistag,14 den Bür­

6  § 11 Abs. 2 BbgKVerf; dazu F. Bätge, Überblick über die Organisation der Kom­
munalwahlen in Brandenburg, in: DVBl. 2024, S. 22 (25).

7  § 72 Abs. 1 S. 2 (i. V. m. § 83) BbgKWahlG.
8  § 72 Abs. 2 S. 1 (i. V. m. § 83) BbgKWahlG; vgl. R. Röttger/C. Ramin, Die Bedeu­

tung der Stichwahl zur Bestimmung der Hauptverwaltungsbeamten, in: DVP 2013, 
S. 506 (509 f.); allgemein zum Begriff des – bei Volksentscheiden üblichen – Zustim­
mungsquorums etwa D. Horn, Mehrheit im Plebiszit, in: Der Staat 38 (1999), S. 399 
(406 f.); St. Lenz, Volksgesetzgebung als „Minderheitendiktatur“?, in: ZG 28 (2013), 
S. 167 (169).

9  Begriff bei Horn, Mehrheit (Fn. 8), S. 406; Lenz, Volksgesetzgebung (Fn. 8), 
S. 169.

10  § 72 Abs. 3 S. 1 (i. V. m. § 83) BbgKWahlG.
11  § 72 Abs. 2 S. 2 (i. V. m. § 83) BbgKWahlG; allgemein zur Terminfindung näher 

Th. Nobbe/P. Schumacher, in: ders. (Hrsg.), Kommunalverfassungsrecht Brandenburg, 
§ 73 BbgKWahlG (Febr. 2014), Ziff. 1.2.

12  § 72 Abs. 2 S. 3 (i. V. m. § 83) BbgKWahlG.
13  § 72 Abs. 2 S. 4 (i. V. m. § 83) BbgKWahlG.
14  Die Gemeindevertretung (vgl. § 27 Abs. 1 S. 1 BbgKVerf) ist Vertretung i. S. d. 

Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG. In Städten wird die Gemeindevertretung als Stadtverordneten­


